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Nr. Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussempfehlung 
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Zu 1: 
Kenntnisnahme.  
 
Zu 2 Absatz 1: 
Kenntnisnahme. 
 
Zu 2: 
Die Zonierung des Plangebiets und die daraus 
resultierende Herabstufung der bisher im 
Kerngebiet (MK) allgemein zulässigen 
Nutzungsart  „Schank- und Speisewirtschaften“ 
zu einer im geplanten MK II nur noch 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungsart verfolgt 
das Ziel, zukünftig - von Seiten der 
Stadtverwaltung - auf eine vereinfachte 
planungsrechtliche Beurteilungsgrundlage 
zurückgreifen zu können. Gerade aufgrund 
einer solchen Steuerungsoption kann - nach 
Abschluss der jeweiligen Prüfung des Einzelfalls 
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Kenntnisnahme. 
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- eine geplante Gastronomienutzung mit 
Glückspieloption für unzulässig erklärt werden. 
Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch auch, 
dass ein Cafe, das zum verweilen am 
Bahnhofsvorplatz-Ost einlädt sowie dessen 
Aufenthaltsqualität steigert und zu einer 
positiven Nutzungsmischung beiträgt, durchaus 
für zulässig erklärt werden kann. 
Zur Begründung und zu den rechtlichen 
Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen, wird auf 
die beiliegende Analyse zur „Weiterentwicklung 
des Bahnhofareals in Kornwestheim“ der 
Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung 
(GMA), Ludwigsburg vom März 2013 verwiesen.
 
 
Zu 3. 
Die Verwaltung sieht die Erforderlichkeit, 
entsprechende Möglichkeiten zu nutzen, um 
einem Trading-Down-Effekt (Verschlechterung 
der Gebietsqualität) im nördlichen 
Bahnhofsbereich (MK II) entgegenzuwirken und 
die städtebauliche Ordnung in diesem 
Teilbereich des Plangebiets zu sichern. 
Leitgedanke der städtebaulichen Entwicklung im 
nördlichen Geltungsbereich (MK II) ist die 
Stärkung des zentralen Innenstadtbereichs. Der 
Bereich stellt gewissermaßen das Gelenk 
zweier wichtiger Zonen der Innenstadt  
(Bahnhofsvorplatz-Ost und 
Güterbahnhofstraße) dar und soll diese 
zukünftig sowohl funktional als auch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Es erfolgt keine 
Planänderung. 
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städtebaulich miteinander verbinden. Kenntnisnahme. 
Es erfolgt keine 
Planänderung. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Diese grundsätzlichen Erwägungen machen es 
erforderlich, den Bebauungsplan in Teilen 
seiner plangrafischen und  textlichen 
Festsetzungen zu ändern (siehe Analyse zur 
„Weiterentwicklung des Bahnhofareals in 
Kornwestheim“ der Gesellschaft für Markt- und 
Absatzforschung (GMA), Ludwigsburg vom 
März 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Es erfolgt keine 
Planänderung. Das 
Bebauungsplan- 
änderungsverfahren wird 
nicht eingestellt. 
 
 
 
 
 

 


